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Zitat von Schmidt

Wer schreibt vor, dass Kalusuren immer innerhalb von 14 Tagen korrigiert sein
müssen?

Die sächsische Schulordnung für Gymnasien z.B. nennt 14 Tage für Klassenarbeiten, für
Oberstufenklausuren 3 Wochen. Allerdings Soll-Regelung, was passiert, wenn man jedes Mal 6
Wochen braucht, steht da nicht. Dürfte aber in der Arbeitsbelastung sowieso keinen
Unterschied machen.

1https://www.lehrerforen.de/thread/61168-arbeitszeiterfassung/?postID=737809#post737809

https://www.lehrerforen.de/thread/61168-arbeitszeiterfassung/?postID=737760#post737760
https://www.lehrerforen.de/thread/61168-arbeitszeiterfassung/?postID=737809#post737809

